
 

 

 TOP 9 

Gremium Termin Status 

Stadtrat 22.03.2021 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Mitgliedschaft der Stadt Ludwigshafen am Rhein in der KommunalCampus eG; 
ergänzende Anforderungen der ADD 

Vorlage Nr.: 20213101 

 

A N T R A G 

 
nach der einstimmigen Empfehlung des Hauptausschusses vom 30.11.2020 sowie bereits 
erfolgter Zustimmung des Stadtrates in nicht öffentlicher Sitzung vom 14.12.2021: 
 
Der Stadtrat möge wie folgt erneut beschließen: 
 
Der Stadtrat nimmt den Satzungsentwurf und Geschäftsplan der Genossenschaft Kommu-

nalCampus eG zur Kenntnis und stimmt einer Mitgliedschaft der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein an der KommunalCampus eG durch Zeichnung von 6 Anteilen je 1.000 € zu.  

Die Verwaltung wird ermächtigt, die formalen Schritte einzuleiten. 
 
 
 

 



 

Begründung:  
 
Mit Schreiben vom 27.11.2020 wurde der ADD die beabsichtigte Mitgliedschaft der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein an der KommunalCampus eG durch Zeichnung von 6 Anteilen je 
1.000 € gemäß § 92 Abs. 2 GemO angezeigt. Am 14.12.2020 hat der Stadtrat in nicht öffent-
licher Sitzung zugestimmt, dass sich die Stadt Ludwigshafen am Rhein als Gründungsmit-
glied an der KommunalCampus eG mit sechs Genossenschaftsanteilen in Höhe von insge-
samt 6.000,- € beteiligt (s. Anlage Stadtratsvorlage vom 14.12.2020 mit zwei Anlagen). 
 
Mit Antwortschreiben vom 20.01.2021 verweist die ADD darauf, dass Sitzungen des Ge-
meinderates gemäß § 35 Abs. 1 S. 1 GemO grundsätzlich öffentlich sind, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt oder die Beratung in nicht öffentlicher Sitzung aus Grün-
den des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen einzelner erforderlich ist. Da 
aus ihrer Sicht eine Ausnahmeregelung des § 35 GemO hier nicht greift, verlangt sie, dass 
der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die Gründung und Mitgliedschaft in der 
KommunalCampus eG erneut in öffentlicher Sitzung einen Beschluss fassen muss. 
 
Darüber hinaus bittet sie um Kenntnisnahme durch den Stadtrat, dass die ADD es nicht 
gänzlich bedenkenfrei sieht, dass aufgrund der Doppelstruktur der rheinland-pfälzischen 
Kommunen (mittelbare Beteiligung über den Verband Region Rhein-Neckar und unmittelbare 
Beteiligung der Stadt Ludwigshafen am Rhein) es nicht auszuschließen ist, dass es ggf. 
durch eine Erhöhung der Verbandsumlage zu einer erhöhten Belastung der Kommunen 
kommen könnte. Eine derart kausal hergeleitete potenzielle Verbandsumlageerhöhung auf-
grund der Beteiligung der Verbandes Region Rhein-Neckar in Höhe von 1.000,- € an der 
KommunalCampus eG ist aus Sicht der Verwaltung nicht plausibel, eher theoretischer Natur 
und dürfte auch bei allein 73 von den Gebietskörperschaften entsandten Verbandsmitglie-
dern nur geringfügig und damit auch für die Stadt Ludwigshafen am Rhein noch tragbar sein. 
Die Gründung der KommunalCampus eG wird seitens der ADD grundsätzlich von seiner 
Zielsetzung her als positiv bewertet.  
 
Die KommunalCampus eG ist am 27.01.2021 gegründet worden. Frau Oberbürgermeisterin 
Jutta Steinruck ist als Vertreterin des Gründungsmitglieds Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Aufsichtsratsmitglied der KommunalCampus eG. 
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